Ermittlung der ausschüttungsfähigen Erträge des Stiftungsvermögens

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie wissen, waren die Stiftungsaufsichtsbehörden ebenso wie fast alle Fachleute bisher einheitlich der Meinung, daß realisierte Gewinne aus Vermögensumschichtungen dem Stiftungsvermögen zugeschlagen werden müssen und keinesfalls ausgeschüttet werden dürfen.

In jüngster Zeit ist aber Bewegung in diese Diskussion gekommen. Nachdem auch einige Wirtschaftsprüfer und kompetente Anwälte Zweifel geäußert hatten, ob dies immer so durchgehalten werden müsse, haben sich vor kurzem die Stiftungsreferenten der Länder mit diesem Thema befaßt.

Wenn das, was mir ein bayerischer Teilnehmer vor einigen Tagen berichtet hat, stimmt, so hat man sich auf etwa folgendes verständigt:

1. Die Erträge aus Vermögensumschichtungen können in eine Rücklage eingestellt werden, aus der auch Verluste aus Vermögensumschichtungen ausgeglichen werden können.

2. Zwar wird diese Rücklage weiterhin als Vermögensbestandteil angesehen. Es bestehen aber keine Bedenken dagegen, wenn sie teilweise auch zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet wird, sofern die Satzung dies ausdrücklich gestattet.

3. Einer nachträglichen Satzungsänderung, die dies möglich macht, kann dann zugestimmt werden, wenn der Stifter noch lebt und seinen Willen insofern klar zum Ausdruck bringen kann.

Unter diesen Umständen empfehlen wir, soweit noch möglich, die Satzungen der Stiftungen so zu ändern, daß eine solche Verwendung nicht ausgeschlossen und die Entscheidung dem Vorstand, eventuell mit Zustimmung des Stiftungsrates übertragen wird. Zumindest sollte bei der nächtsfälligen Sitzung des Stiftungsrates darüber ein Beschluß herbeigeführt werden.

Mit den besten Grüßen  

Rupert Graf Strachwitz

